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Sehr geehrter Herr Präsident!  

 

Der Landtag von Niederösterreich hat mit Beschluss vom 25. April 2024, 

Ltg.-408/XX-2024, die NÖ Landesregierung aufgefordert, den Bericht über die Prüfung der 

Gebarung rasch fertigzustellen und noch vor den Gemeinderatswahlen am 5. Mai 2024 

der Marktgemeinde Vösendorf gemäß § 89 Abs. 2 NÖ Gemeindeordnung zuzustellen. 

 

Das Ergebnis der Gebarungsprüfung wurde mit Schreiben vom 29. April 2024,  

IVW3-A-3172301/010-2024, der Marktgemeinde Vösendorf übermittelt, die das  

Ergebnis der Gebarungsprüfung auf ihrer Internetseite veröffentlicht hat.  

 

Die NÖ Landesregierung beehrt sich, dies zu berichten. 

 

NÖ Landesregierung 

Dipl.-Ing. S c h l e r i t z k o 

Landesrat

 

Moser Andrea
Stempel
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